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Einleitung

In einer Welt, die von Spannungsfeldern etwa zwischen Macht und Moral, Profit
und Ethik oder Geheimnisschutz und lebendiger Demokratie geprägt ist, gewinnt der
Schutz hinweisgebender Personen, der Schutz von Whistleblowern und damit die
Regelung des Whistleblowings an sich an immer größerer Bedeutung. Die zuneh-
mend an Komplexität gewinnenden Strukturen globalisierter Gesellschaften machen
Transparenz und Aufklärung für effektive politische Teilhabe einerseits, aber auch
für regulatorisches Handeln von Staaten andererseits unabdingbar. Zudem verleihen
immer weitreichendere Lieferketten der notwendigen Entwicklung rechtlicher In-
strumente zum Verantwortungsmanagement von global agierenden Unternehmen
eine weitere Dimension. Der Hinweisgeberschutz erstarkt damit zu einem unver-
zichtbaren Instrument, um die Einhaltung menschenrechtlicher und umweltschutz-
bezogener Mindeststandards zu gewährleisten.

Das couragierte Handeln Einzelner, die Missstände aufdecken und auf Fehlver-
halten hinweisen, zieht jedoch nicht selten gravierende Folgen nach sich. Der Ka-
talog denkbarer Repressalien erschöpft sich dabei nicht im Karrierestillstand oder
dem Arbeitsplatzverlust. Straf- oder zivilrechtliche Verfahren gegen die hinweis-
gebenden Personen oder gar die politische Verfolgung von Personen, die staatliches
Fehlverhalten offenlegten, nahmen in der Vergangenheit nicht selten existenzbe-
drohende Ausmaße an.

Dass in aller Regel der Vorwurf nicht den Überbringern der Nachrichten zu
machen ist, gerät indessen immer wieder aus dem Fokus. Für Unternehmen und auch
staatliche Akteure erscheint es wohl häufig einfacher, die Aufmerksamkeit weg von
den eigentlichenMissständen, denVerursachern und auchOpfern bzw. Folgen dieser
Missstände hin zu dem „Störenfried“ zu lenken, der etwa die eingespielten Abläufe
durch seinenHinweis insWanken bringt.Mit HannahArendt ist „der Berichterstatter
von Tatsachen in mancherlei Hinsicht noch schlechter dran […] als Platos Philo-
soph“.1 Der Übertrag des Höhlengleichnisses, der die Gesellschaft als auf die
Schattenwand starrendeGefangene reduzieren und denHinweisgeber zum einzig zur
Erkenntnis fähigen Philosophen erheben würde, führt in Sachen Dramatik und Pa-
thos zu weit. Dass Menschen jedoch Tatsachen, auch solche, die „ihnen wohlbe-
kannt“ sind, „nicht zur Kenntnis nehmen, wenn sie ihrem Vorteil oder Gefallen
widersprechen, ist ein […] allgemeines Phänomen“.2 Der Appell muss hier also

1 Arendt, Wahrheit und Lüge in der Politik, S. 65.
2 Arendt, Wahrheit und Lüge in der Politik, S. 56.



lauten: Don’t shoot the messenger. Köpft nicht den Boten,3 sondern begreift das
couragierte Handeln als Initialkraft, die dahinterstehenden Probleme, Missstände
und Verfehlungen anzupacken und einer Lösung zuzuführen.

Das Vorstehende im Sinn, geht es nicht allein um den schlichten Schutz hin-
weisgebender Personen, sondern vielmehr um die Anerkenntnis der gewichtigen
Rolle, die sie in einer zukunftsgewandten und wandlungsbereiten Demokratie und
für dasGemeinwohl einnehmen. Natürlich sind nicht alle „Boten“, die Informationen
über rechtswidriges oder auch ethisch-moralisch verwerfliches Verhalten über-
bringen, von altruistischen Motiven getrieben. Angesichts der Reichweite und der
Konsequenzen möglicher Falschbehauptungen, etwa zu Lasten ungeliebter Vorge-
setzter, Kolleginnen oder Kollegen oder auch, um Unternehmen oder Behörden in
Misskredit zu bringen, bedarf es der effektiven Berücksichtigung auch der weiteren
betroffenen Interessen.

In der Gesamtschau und vor dem Hintergrund der zahlreichen Whistleblowing-
Fälle der vergangenen 60 Jahre, muss insbesondere ein Schlagwort als Erfordernis,
Vorzeichen und Anspruch eines solchen Regelungskomplexes unterstrichen werden:
die Rechtssicherheit. Angestrebtes Ziel für die verschiedenen Interessengruppen ist
damit ein Rechtsakt, der in erster Linie rechtssichere Rahmenbedingungen schafft. In
zweiter Linie dient das Whistleblowing und damit auch der Hinweisgeberschutz der
effektivenRechtsdurchsetzung. Bevor jedoch dieBesorgten „Denunziantentum“ und
„Spitzelstaat“ rufen, sei auf die insgesamt demokratisch legitimierte Rechtsordnung
hingewiesen. Sicherlich bestehen Ausnahmen, überwiegend liegen jedoch die Ein-
haltung und Durchsetzung strafrechtlicher, steuerrechtlicher oder auch etwa um-
weltrechtlicher Regelungen im ureigenen Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die
sich (etwas idealisiert) die Rechtsordnung gegeben haben und sich dieser auch un-
terwerfen.

Die zahlreichen Fälle, die die nationalen Gerichte, vornehmlich die Arbeitsge-
richte, in allen Instanzen befassten, aber auch die gerade im Kontext des Whistle-
blowings viel beachtete Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte, vermochten nicht, die Gesetzgeber der vergangenen Legislaturperioden
auf einenKonsens zumHinweisgeberschutz zu einen. DieAnsätze für Regelungen in
verschiedenen Ausformungen waren vielfältig, fanden aber nie die erforderlichen
Mehrheiten im Parlament. Den (zwingenden) Anlass für das nunmehr bestehende
Hinweisgeberschutzgesetz bildete vielmehr die Whistleblowing-Richtlinie der Eu-
ropäischen Union, die bereits bis zum 17. Dezember 2021 in nationales Recht hätte
umgesetzt werden müssen.

Wird das deutlich verspätete Umsetzungsergebnis mit dem Hinweisgeber-
schutzgesetz demAnspruch der in die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen

3 Vgl. etwa die Überschrift im SPIEGEL vom 10.01.1999, S. 122 über den Fall van Bui-
tenen: „Der Bote wird geköpft“.
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Lebens ausstrahlenden Thematik gerecht? Dieser Frage wird in der vorliegenden
Arbeit nachgegangen.

Umden titelgebendenAnspruch der Thematik begreifbar zumachen, ist im ersten
Kapitel nach der Darstellung einschlägigen Fallmaterials zunächst auf das Be-
griffsverständnis und die Phänomenologie des Whistleblowings wie auch seiner
Protagonisten, denWhistleblowern einzugehen. DieKomplexität der Gesamtmaterie
wird insbesondere durch eine ausführliche Untersuchung der Formen des Whistle-
blowings, aber auch der subjektiven wie objektiven Dilemmata der meldebereiten
Personen deutlich. Zu den Bestandteilen gehören auf subjektiver Seite etwa das
Verantwortungsbewusstsein, das ethisch-moralische Selbstverständnis, aber auch
die Motivation zur Meldung (altruistische wie egoistische) und die Angst vor Re-
pressalien. Unsicherheiten hinsichtlich tatsächlich bestehenderMeldemöglichkeiten
und -kanäle oder auch im Hinblick auf die Validität eines Verdachts, das Gewicht
eines Verstoßes und den Umfang von Nachforschungsobliegenheiten sind der ob-
jektiven Seite zuzuordnen. Eine scharfe Trennung dieser beiden Seiten ist wiederum
zumeist nicht möglich. Das Verhältnis der Gesellschaft in verschiedener Hinsicht,
wirtschaftlich, rechtsstaatlich und gesellschaftlich im eigentlichen Sinne wird auch
in den Blick genommen, um die Vielseitigkeit des Anspruchs an eine umfassende
Regelung der Thematik zu verdeutlichen.

Der dringende Regelungsbedarf und dabei die Notwendigkeit einer einheitlichen,
rechtssicheren Regelung der Materie, wird im zweiten Kapitel noch unterstrichen.
Hierzu dient ein ausführlicher Überblick über die Rechtslage für Whistleblower in
Deutschland vor Erlass der Whistleblowing-Richtlinie. Die Auseinandersetzung mit
den unterschiedlichen Regelungen im anwendbaren Normgefüge wie auch mit der
einschlägigen Rechtsprechung stellt zudem den rechtlichen und damit den, wenn
man so will, zweiten Teil des Anspruchs an eine entsprechende Kodifikation dar.
Inwieweit bereits legislative Initiativen in Deutschland beide Teile des Regelungs-
anspruchs zu erfüllen versuchten, wird hierbei ebenfalls untersucht.

Die für das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz grundsteinlegende Whistle-
blowing-Richtlinie ist Gegenstand des dritten Kapitels. Hierbei wird zum einen der
Entwicklungsprozess zur Richtlinie auf europäischer Ebene, zum anderen die
Richtlinie samt ihrer Regelungsbereiche zunächst im Überblick und dann auch im
Verhältnis zur einschlägigen EGMR-Rechtsprechung ins Blickfeld genommen.

Dem mit einigen Herausforderungen behafteten Umsetzungsprozess in
Deutschland wird sich im anschließenden vierten Kapitel zugewandt. Das angesichts
der früheren Gesetzgebungsversuche zu erwartende „Tauziehen“ um einzelne
Teilbereiche mit teils gravierenden Auswirkungen auf die „Wirklichkeit“ hinweis-
gebender Personen steht hierbei im Fokus.

Das fünfte Kapitel bildet schließlich den Schwerpunkt und Abschluss der Un-
tersuchung. Das verfolgte Ziel ist die Untersuchung und Analyse einzelner Rege-
lungsbereiche des Umsetzungsgesetzes, die in diesem Zuge auch auf ihre Verein-
barkeit mit der europarechtlichen Grundlage überprüft werden. Die praktischen
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